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AUFNAHMEANTRAG 

Ich/wir möchte/n ab dem   1._________________   dem TSV Line Dance City Stompers e.V. beitreten. 

Gemäß Beitragsverordnung betragen die einmaligen und monatlichen Gebühren für mich/uns als: 

 

1. Person (bitte ankreuzen)   

О Einzelperson 

Aufnahme/Monat: 45,00 €/10,00 € 

О Volljährige/r Auszubildende/r *) 

Aufnahme/Monat: 22,50 €/5,00 € 

О Minderjährige/r 

Aufnahme/Monat: 22,50 €/ 5,00 € 

 
2. Person (bitte ankreuzen)   

О Einzelperson 

Aufnahme/Monat: 45,00 €/10,00 € 

О Volljährige/r Auszubildende/r *) 

Aufnahme/Monat: 22,50 €/5,00 € 

О Minderjährige/r 

Aufnahme/Monat: 22,50 €/ 5,00 € 

 
*) Der verminderte Beitrag kann nur gewährt werden, wenn der Nachweis dem Aufnahmeantrag beigefügt wird. 

 

 1. Person 2. Person 

Name, Vorname   

Straße   

PLZ / Ort   

Telefon   

Handy   

E-Mail   

Geboren am / Beruf   

Ort, Datum  

Unterschrift   

 (Unterschrift bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

Zahlungsart (bitte ankreuzen) 
О Ich/wir werde/n die Mitgliedsbeiträge (halbjährlich im Voraus, jeweils zum 01.01. und 01.07. eines 

jeden Jahres) sowie die Aufnahmegebühr auf das unten angegeben Vereinskonto überweisen. 
  
О Hiermit ermächtige ich den TSV Line Dance City Stormpers e.V., die Monatsbeiträge sowie die 

Aufnahmegebühr von dem nachfolgenden Konto abzubuchen. Mir ist bekannt, dass die Bank bei 

unzureichender Deckung des Kontos nicht zur Einlösung verpflichtet ist. Teileinlösungen werden im 

Lastschriftverkehr nicht vorgenommen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 

Kontoinhaber:  Kontonummer:  

Bank:  Bankleitzahl (BLZ):  

Unterschrift des Kontoinhabers:   

   Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Gesamtvor-

stand. Der Austritt kann nur zum 30. Juni oder 31. Dezember eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 6 Wochen erklärt werden (B. § 7.2 der Satzung). 


